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und Expertise auf dem Gebiet des
Rechtextremismus, Antisemitismus so-
wie gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit genießt und geeignet ist,
die Dokumentations- und Forschungs-
stelle zu etablieren. Das belegen auch
über 1.000 erfolgreiche Projekte und
die gute Zusammenarbeit mit dem
Bundesministerium für Familie und
dem Bundesministerium für Justiz.“

Madeleine Henfling, Fraktion
B90/DIE GRÜNEN: „Die Wahl der Stif-
tung, den Posten des Direktors an den
Wissenschaftler Dr. Matthias Quent zu
vergeben, ist nachvollziehbar. Quent
ist ein Experte, wie seine Publikationen
und Auszeichnungen zeigen. Das Lan-
desprogramm für Demokratie, Tole-
ranz und Weltoffenheit richtet sich
nicht nur gegen Rechtsextremismus,
sondern gegen alle antidemokrati-
schen Tendenzen. Die Besetzung des
Programmbeirates zeigt dessen vielfäl-
tige Zusammensetzung. Über mögliche
Ergänzungen kann man selbstver-
ständlich diskutieren, doch der CDU-
Vorschlag, diesen mit Parlamentariern
aufzufüllen, würde dem Anspruch einer
zivilgesellschaftlichen Perspektive zu-
widerlaufen.“

Die Abgeordneten erklären gemein-
sam: „Mit den Klarstellungen zu recht-
lichen Abläufen, Förderrichtlinien, An-
trags- und Bewilligungsverfahren so-
wie der Beteiligung des Programmbei-
rates bei der Einrichtung der Stelle
konnte die Bildungsministerin erneut
für Klarheit sorgen. Sowohl das Lan-
desprogramm als auch die Dokumen-
tations- und Forschungsstelle sind not-
wendige Beiträge für ein friedliches Zu-
sammenleben in Thüringen.“

Die Abgeordneten weisen die Belei-
digungen und Diffamierungen der Stif-
tung durch Mitglieder des Thüringer
Landtages entschieden zurück.          

Gute Argumente für
die Gebietsreform

beitung und Forschung in den Themen-
feldern Neonazismus, Rassismus und
Antisemitismus ist dabei elementarer
Bestandteil, um wirksam agieren zu
können.“

Steffen Dittes, DIE LINKE: „Dass das
Konzept der Extremismus- und Hufei-
sentheorie bewusst keine Grundlage
für die Dokumentationsstelle sein
kann, wurde hinlänglich dargestellt.
Die Dokumentations- und Forschungs-
stelle forscht und analysiert unter An-
wendung sozialwissenschaftlicher
Standards aufbauend auf dem Grund-
konsens der Bundesrepublik ‚Die Wür-
de des Menschen ist unantastbar‘ in
Bereichen, in denen die Gleichwertig-
keit der Menschen infrage gestellt
wird. Und sie forscht zu Diskriminie-
rungsformen, die sich unter dem Be-
griff ‚Gruppenbezogene Menschen-
feindlichkeit‘ nach dem Konzept des
Bielefelder Instituts für interdisziplinä-
re Konflikt- und Gewaltforschung zu-
sammenfassen lassen.  Die CDU sollte
sich von ihrer antiquierten Einordnung
durch die Extremismustheorie lösen
und sich allmählich neueren Modellen
von Gefährdungsanalysen nähern.“

Diana Lehmann, SPD-Fraktion: „Zu
den größten Demokratiegefährdungen
in Thüringen gehören zweifelsfrei rech-
te, rassistische und antisemitische Ge-
walttaten, flankiert durch Neonazi-
Konzerte und Demonstrationen sowie
Übergriffe gegen Geflüchtete. Dass wir
in der Mitte der Gesellschaft ein gro-
ßes Problem mit Fremdenfeindlichkeit
haben, zeigt u.a. der aktuelle Thürin-
gen Monitor der Universität Jena. Die
Dokumentations- und Forschungsstel-
le kann einen wichtigen Beitrag leisten,
spezifische Ursachen von Diskriminie-
rung in Thüringen zu erforschen. Die
Amadeu-Antonio-Stiftung ist eine re-
nommierte Stiftung, die Reputation

Zu den neuesten Entwicklungen
im Prozess am Landgericht in Er-
furt gegen 15 Angeklagte wegen
des mutmaßlich rechtsextremen
Überfalls auf eine Kirmesgesell-
schaft in Ballstädt erklärte MdL
Steffen Dittes: „Wenn im laufenden
Prozess das Gericht die Einschät-
zung äußert, dass durch die
Schwärzungen von Akten des Ver-
fassungsschutzes die Rechtmäßig-
keit einer Abhörmaßnahme nicht
geprüft werden kann und das Ver-
fahren droht, zu Fall gebracht zu
werden oder in Freisprüchen zu en-
den, sollten bei den Verantwortli-
chen sämtliche Alarmglocken läu-
ten. Staatsanwaltschaft und Thü-
ringer Innenministerium sind hier
gefordert, aktiv zu werden, um
dringend eine Überprüfung des
Verfahrens mit Blick auf die Rolle
des Nachrichtendienstes vorzuneh-
men. Der Freistaat Thüringen kann
sich nach der NSU-Mordserie und
dem starken Anstieg extrem rech-
ter Gewalt in Thüringen eine derar-
tige Gefährdung des seit Jahren
größten Prozesses gegen gewalttä-
tige Neonazis nicht leisten.“        

Behinderung des
Ballstädt-Prozesses

Koalition will öffentliche und umfassende Aufklärung 
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Am 11. August fand eine Sonder-
sitzung des Landtags statt, bei der
es auf Antrag der AfD-Fraktion um
die Dokumentation- und For-
schungsstelle für Menschenrechte,
Grundrechte und Demokratie und
das Thüringer Landesprogramm für
Demokratie, Toleranz und Weltof-
fenheit ging.

Im Anschluss unterstrichen in einer
gemeinsamen Erklärung die Fraktio-
nen DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, dass sie es begrüßen, dass
die  Dokumentations- und Forschungs-
stelle für Menschenrechte, Grundrech-
te und Demokratie von der renommier-
ten Amadeu-Antonio-Stiftung betrie-
ben wird.

In der Sondersitzung konnte die vor-
getragene Kritik sachlich fundiert zu-
rückgewiesen werden. Mit der Doku-
mentations- und Forschungsstelle
setzt Rot-Rot-Grün die Empfehlungen
des NSU-Untersuchungsausschusses
der vergangenen Wahlperiode um.  Zu
dessen wichtigsten Aufgaben gehörte
neben der Aufklärung der NSU-Verbre-
chen und der Untersuchung des be-
hördlichen Fehlverhaltens herauszuar-
beiten, welche Konsequenzen gezogen
werden müssen, um eine Wiederho-
lung der den NSU begünstigenden Be-
dingungen der 90er Jahre in Politik und
Sicherheitsbehörden auszuschließen.

Gemeinsam mit der CDU wurde im
Abschlussbericht festgehalten: „Ras-
sismus muss als drängendes Problem
endlich ernstgenommen und gesell-
schaftsübergreifend thematisiert wer-
den. … Der Erkenntnis über in der Mitte
der Gesellschaft verankertes rassisti-
sches Gedankengut sollte ebenso wie
dem zum Teil bestehenden institutio-
nell verankerten Rassismus begegnet
werden. Die wissenschaftliche Aufar-

Das Vorschaltgesetz für die Ge-
bietsreform in Thüringen ist am 13.
Juli in Kraft getreten. Die Anwen-
dungshinweise lagen vier Wochen
später vor. „Rot-Rot-Grün hat damit
in einem historisch kurzen Zeit-
raum den Willen des Gesetzgebers
für die Gemeinden in Handlungs-
empfehlungen ‚gegossen‘. Es sei
daran erinnert, dass unter CDU-
Führung das Innenministerium für
Derartiges Monate und Jahre ge-
braucht hat“, so der LINKE Kom-
munalpolitiker Frank Kuschel. Mit
den Anwendungshinweisen wird
das Gesetz erläutert. „Rot-Rot-
Grün macht Schluss mit der bishe-
rigen CDU-Politik der Schwächung
der Städte durch Gemeindezusam-
menschlüsse im städtischen Um-
land, den so genannten Abwehrfu-
sionen.“ Das am 15. August gestar-
tete Volksbegehren biete eine gute
Chance für einen intensiven Bür-
ger-Dialog. „Die Landesregierung
hat gute Argumente für die Verwal-
tungs- und Gebietsreform. Und für
diese wird Rot-Rot-Grün beim
Volksbegehren werben. Wer das
Vorschaltgesetz ablehnt, entzieht
den Kommunen nicht nur 155 Mil-
lionen Euro Fusions- und Struktur-
gelder, sondern zementiert die in-
effiziente Kleingliedrigkeit der kom-
munalen Verwaltung. Die Kosten
hierfür müssen die Bürger mit stei-
genden Steuern, Gebühren und
Entgelten zahlen. Themen wie die-
se werden den Dialog in den näch-
sten Wochen bestimmen“, betonte
Frank Kuschel.                              

Die CDU hat einen Antrag mit 21
Fragen eingereicht, die zur Aufklä-
rung im Fall der Versetzung des Soh-
nes von Justizminister Dieter Lauin-
ger in die nächsthöhere Klassenstu-
fe beitragen sollen. Die Koalitions-
fraktionen haben sich am 17. August
im Ältestenrat im Thüringer Landtag
dafür eingesetzt, dass der Antrag in
öffentlicher und gemeinsamer Sit-
zung von Bildungs- und Justizaus-
schuss beraten wird. Diese fand
(nach Red.schluss) am 23. August
statt. Dagegen kritisieren sie die von
der CDU beantragte Sondersitzung
(am 24. August) als „unsägliches
parteitaktisches Manöver“.

Zur Ausschusssitzung der Parlamen-
tarische Geschäftsführer der Linksfrak-
tion, André Blechschmidt: „Dies ist eine
Regelung, die das Aufklärungsbedürfnis
des Parlaments und der Öffentlichkeit
erfüllt und von uns ausdrücklich getra-
gen wird. Wir werden dort auf eine

sachliche Beratung des Themas und ei-
ne gründliche Beantwortung der Fragen
hinarbeiten. Vor allem wollen wir die Ar-
beit an den wirklich wichtigen Themen
wieder in den Blickpunkt der Öffentlich-
keit rücken. An diesem Beispiel und der
Tatsache, dass für die Umsetzung in
den Ausschüssen eine Mehrheit von
Zweidritteln notwendig ist, wird erneut
der grundsätzliche Reformbedarf in Sa-
chen genereller Öffentlichkeit der Aus-
schüsse im Landtag deutlich.“

„Die Empfehlung des Ältestenrates
trägt dazu bei, dass wir uns dem eigent-
lichen Thema der Sondersitzung (am
17.8.) widmen konnten und es nicht
durch eine Debatte um den Antrag der
CDU in den Hintergrund rückt. Denn
auch hier erwartet die Öffentlichkeit
umfassende Aufklärung. Wir begrüßen
es ausdrücklich, dass sich die CDU auf
eine öffentliche Ausschusssitzung mit
den Koalitionsfraktionen verständigen
konnte. Das ist der angemessene parla-
mentarische Rahmen, in dem unter

größtmöglicher Transparenz und mit
gründlicher Vorbereitung aller Beteilig-
ten für umfassende Aufklärung gesorgt
werden kann“ sagte Matthias Hey, Vor-
sitzender der SPD-Fraktion.

Astrid Rothe-Beinlich, Parlamentari-
sche Geschäftsführerin,B90/DIE GRÜ-
NEN: „Die Empfehlung des Ältestenra-
tes unterstützen wir ausdrücklich.
Schließlich haben wir seit unserem Ein-
zug in den Landtag wiederholt gefor-
dert, die Ausschüsse grundsätzlich öf-
fentlich tagen zu lassen. Dies scheiterte
immer wieder und insbesondere an der
CDU-Fraktion. Das öffentliche Tagen
der Ausschüsse für Bildung und Justiz
nun zu verlangen, weil es der CDU gera-
de gelegen kommt, ist fadenscheinig
und janusköpfig. Wir stehen zu einer
Aufklärung und Transparenz in der Sa-
che ohne Wenn und Aber. Die nun zu-
sätzlich beantragte Sondersitzung zeigt
jedoch, dass es der CDU nicht um Auf-
klärung, sondern allein um viel Lärm um
nichts und Stimmungsmache geht.“    
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